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Beratungsfolge 

 
Ausschuss für Bauen und Verkehr 08.09.2011 

 
 

Tagesordnungspunkt: 

 
Beschaffung von Parkscheinautomaten 
 
 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Ausschuss für Bauen und Verkehr der Gemeinde Eitorf beschließt, die Beschaffung und Aufstel-
lung von 20 Parkscheinautomaten.  
 
 
 

Begründung: 

 
Mit Inkrafttreten der Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Gebiet der Gemeinde Eitorf 
(Parkgebührenordnung) vom 26.06.1996 zum 01.08.1996 erhebt die Gemeinde Eitorf Parkgebühren. 
Zu diesem Zweck wurden insgesamt 22 Parkscheinautomaten beschafft und installiert. Nach knapp 
15-jähriger Betriebszeit der Parkscheinautomaten ist nun beabsichtigt, neue Parkscheinautomaten zu 
beschaffen, da aufgrund der technischen Weiterentwicklung in diesem Bereich neue Ausgestaltungs-
möglichkeiten der Parkraumbewirtschaftung bestehen und die bisher im Einsatz befindlichen Geräte 
eine gesteigerte Reparaturanfälligkeit aufweisen und damit erhöhte Kosten für die Gemeinde verursa-
chen.  
 
Die wesentlichen, mit der Ausschreibung abgeforderten Ausstattungs- und Leistungsmerkmale sind: 
 
Ausstattungsmerkmale: 
 

 Die Parkscheinautomaten müssen die jeweils gültigen DIN bzw. EN (EN 12414  - Parkschein-
automaten -) und VDE-Vorschriften erfüllen. Sie sind komplett einschließlich der Bedienungs- 
und Gebührenschilder zu liefern. 

 Soweit ein Entleerungssystem durch Wechselkassette vorliegt, sind 2 Wechselkassetten je 
Parkscheinautomat mitzuliefern. 

 Die Energieversorgung der Parkscheinautomaten erfolgt über eine Solarversorgung. Die So-
larversorgung einschließlich aller Materialien, des Ladereglers, des Solarmoduls und eines 



Akkusatzes sind Bestandteil des Lieferumfangs. Das Solarmodul ist im Parkscheinautomat 
bauseitig zu integrieren. Die Leistungsaufnahme des verwendeten Solarfeldes sowie die Art 
der verwendeten Akkus ist darzustellen. 

 Ebenso anzubieten sind Parkscheinautomaten, deren Stromversorgung über einen Anschluss 
an die Straßenbeleuchtung realisiert wird.  

Leistungsanforderungen: 
 

 Die angebotenen Parkscheinautomaten müssen eine Wechselgeldfunktion besitzen.  

 Möglichkeit der Echtzeitbezahlung durch Handyparken und Geldkarte sowie EC-Karte. 

 Angebot eines Systems zur Datenfernübertragung. Im Rahmen der Datenfernübertragung der 
Parkscheinautomaten ist eine Übertragung der erforderlichen Daten an fabrikatsspezifische 
Zentralsysteme zu gewährleisten. Daher sind die Parkscheinautomaten inklusive aller erfor-
derlichen Datenfernübertragungskomponenten zu liefern (Modem, Antenne, Software, etc.).  

 Einweisung und Schulung der mit der Wartung, Unterhaltung und Entleerung der Parkschein-
automaten seitens des Auftraggebers beauftragten Einsatzkräfte in den technischen Betrieb 
der Geräte sowie in die Nutzung der mitgelieferten Software-Module. Schulungsgebühren 
werden nicht erhoben.  

 Gewährleistungsarbeiten sind unverzüglich nach Kenntnisnahme durch den Auftragnehmer 
auszuführen. Der Ausfall eines Parkscheinautomaten oder der zentralen Softwaresysteme 
darf hierbei 2 Werktage nicht überschreiten. Der Gewährleistungszeitraum beginnt ab Inbe-
triebnahme und Abnahme durch den Auftragnehmer und bezieht sich auf alle Komponenten 
einschließlich der zentralen Verarbeitungssysteme (Fernkonfiguration, Statistik, Wartung, Ein-
nahmeabrechnung, Kreditkartenverarbeitung, Handyparken). Der Gewährleistungszeitraum ist 
anzugeben. 

 Die Parkscheinautomaten sind nach Angaben des Auftraggebers vor Inbetriebnahme voll-
ständig zu parametrieren und mit einem entsprechenden Tarifschild nach Angaben des Auf-
traggebers auszustatten. Die Kosten hierfür sind im Angebot enthalten. Die möglichen Pro-
grammierfunktionen außerhalb der Auswechslung eines evtl. PROM müssen im Angebots-
schreiben deutlich gemacht werden. 

 Dem Angebot ist eine Ersatzteilpreisliste aller Komponenten mit festgelegtem Gültigkeitszeit-
raum beizufügen. Hierbei ist auf mögliche Austauschverfahren (defektes Bauteil gegen funkti-
onsfähiges Bauteil) oder Neulieferung einzugehen und dies deutlich zu machen. Die Lieferbe-
dingungen einschließlich der Skontierung sind auszuweisen. 

 
 
Der Haushalt 2011 weist einen Ansatz von 105.000 € für die Beschaffung von Parkscheinautomaten 
aus. Insgesamt sollen 20 Parkscheinautomaten beschafft werden.  
Die Beschaffung der Parkscheinautomaten soll im Wege einer beschränkten Ausschreibung erfolgen. 
Gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales - 34-48.07.01/99-1/10 - vom 
02.12.2010 ist diese Vergabeart zulässig. Demnach kann die Vergabestelle bis zu einem vorab ge-
schätzten Auftragswert in Höhe von 100.000 € ohne Umsatzsteuer wahlweise eine freihändige Verga-
be oder eine beschränkte Ausschreibung durchführen.  
Im Übrigen wird auf die Vorlage zum Tagesordnungspunkt „Neufassung der Gebührenordnung für 
Parkscheinautomaten im Gebiet der Gemeinde Eitorf und Erhöhung der Parkgebühren“ verwiesen. 
 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen 

 
Der Haushalt 2011 weist einen Ansatz von 105.000 € für die Beschaffung von Parkscheinautomaten 
aus (Produkt 02.02.07 Parken/ruhender Verkehr, Bilanzkonto 071102, Investitionsnummer 111-
31008). 
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